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    Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin 
Fraktion der FDP 
Herr Fraktionsvorsitzender 
Felix Hemmer 
 
über 
Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 
 
Mündliche Anfrage 0470/V 
Spielhallenentwicklung in Berlin-Mitte 
 
 
Sehr geehrter Fraktionsvorsitzender Hemmer, 
 
das Bezirksamt beantwortet die Mündliche Anfrage wie folgt: 
 

1. Wie viele Einrichtungen waren, bzw. sind in Mitte durch die Verschärfung des 
Spielhallenrechts und der Abstandsregelung für Wettbüros betroffen? 

 
Insgesamt haben 133 Unternehmen Anträge auf Teilhabe am Sonderverfahren nach dem 
Mindestabstandsumsetzungsgesetz (MindAbstUmsG) gestellt. Das Verfahren ist jedoch 
noch nicht abgeschlossen, sodass sich konkretere Aussagen hierzu nicht treffen lassen. 
Hiervon betroffen sind jedoch lediglich Spielhallen und nicht Wettbüros, da für diese der 
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) einschlägig ist. 

 
 

2. Wie häufig werden die Einrichtungen seitens des Gewerbeamtes und des Ordnungsamtes 
kontrolliert, und hat sich dies durch die jüngsten Gesetzgebungen geändert? 
 
Kontrollen von Spielhallen erfolgen derzeit ausschließlich durch das Landeskriminalamt 
(LKA).  Aussagen über die Kontrolldichte können daher nicht getroffen werden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Stephan von Dassel 
Bezirksbürgermeister 


